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Öffentliche
Zustellungen

Für Gradus Vossebeld,
wohnhaft: NL-7461 TR Rijssen, Jutestraat 16, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
204, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 14.08.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
BE 715 820 494.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Ion Haiducu,
wohnhaft: RO-920093 Slobozia, Strada Plevnei 36, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 219, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 31.07.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AH 778 847 861.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 

worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Mahmoud Farouk El Sayed Marouf Abd-El-
Rahman,
wohnhaft: NL-1069 GA Amsterdam, Osdorper Ban 
893, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 20.08.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AA 779 044 029.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Pawel Kamil Gzymka,
wohnhaft: PL-20-336 Lublin, Ul. Sokola 15 58, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zim-
mer 219, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 28.08.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AH 779 050 304.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.
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Dortmund, 21.10.2025

Für Ramazi Gumashvili,
wohnhaft: PL-55-011 Siechnice, Ul. Opolska 14B, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zim-
mer 219, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 28.08.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AH 786 932 198.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Qholam Abdoli,
wohnhaft: FIN-00840 Helsinki, Isosaarentie 2 C 78, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 02.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AA 561 376 859.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Mahmoud Farouk El Sayed Marouf Abd-El-
Rahman,
wohnhaft: NL-1069 GA Amsterdam, Osdorper Ban 
893, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 18.08.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AA 779 045 432.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Ruslan Tsykman,
wohnhaft: USA-33458 Jupiter, 6255 Riverwalk LN Unit 
3, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 202, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 04.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
BD 715 813 226.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025
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Für Granit Gaxhiqi,
zuletzt wohnhaft: 44147 Dortmund, Scharnhorststraße 
8, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 06.06.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AG 715 732 536.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Mehd Sadeh Ali Saidi,
wohnhaft: F-08000 Charteville-Mezieres, 11 Rue Sean 
Bouguignon, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 210, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:

Bescheid vom 05.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
BA 561 373 000.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Andrea Mangialardo,
wohnhaft: I-70123 Bari, Via Zampari 6, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 

219, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 08.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
CB 779 041 526.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Bano Gabor,
zuletzt wohnhaft: 44339 Dortmund, Bergstraße 77, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 12.06.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AG 715 742 906.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Aryna Sabalenko,
wohnhaft: UA-610000 Sharkiv, Nauky Ave 31 A, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zim-
mer 210, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 03.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
BA 778 993 477.
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Johan Erik Gunnarsson,
wohnhaft: S-56135 Huskvarna, Skolgatan 14, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zim-
mer 219, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 04.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AH 561 378 592.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Mustafa Enes Cagli,
wohnhaft: NL-3329 AE Dordrecht, Abeelstraat 68, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zim-
mer 213, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 11.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AD 786 867 825.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-

kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Nick Albers,
wohnhaft: NL-5991 PT Baarlo, Diepenbroeklaan 108, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:

Bescheid vom 02.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AA 715 799 940.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Engin Cakir,
wohnhaft: TR-34912 Pendik-Istanbul, Yenisehir Mah. 
Detepasa str. 2 B Daire 35, liegt beim Rechtsamt der 
Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 213, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 11.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AD 779 074 610.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
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Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Amra Dzankovic,
wohnhaft: SRB-36300 Novi Pazar, Sitnice 215, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zim-
mer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:

Bescheid vom 03.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AF 715 755 366.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Juan Antonio Hernandez Martinez,
wohnhaft: E-30562 Lorqui Murcia, Plaza Juan Carlos I. 
1 Atico A, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:

Bescheid vom 12.09.2025, Aktenzeichen 30/Owi 
AJ 779 049 780.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8–12 Uhr und 
13–15.30 Uhr sowie Donnerstag von 8–12 Uhr und 
13–17 Uhr in Empfang genommen werden.
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverlus-
te drohen können.
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 

Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der 
Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Dortmund, 21.10.2025

Für Elziebta Jelen, 
letzte bekannte Anschrift Ringstraße 1 a in 44357 Dort-
mund liegt bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und 
Steueramt-, Löwenstr. 11, 44122 Dortmund, Zimmer 
241, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Haftungsbescheid vom 21.10.2025, Kassenzeichen 
011 381 558 D

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienst-
stelle in der Zeit von Montag bis Dienstag von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Donners-
tag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 
17.00 Uhr und Mittwoch und Freitag von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an dem 
seit dem Tage der Veröffentlichung in den Dortmunder 
Bekanntmachungen zwei Wochen verstrichen sind.
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Dortmund, den 21.10.2025


